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Juristischer Dienstag-Technik 
BFW Online-Seminar 
in Kooperation mit der Kermi GmbH und der NFG – Netzwerk für Gebäudetechnik 
 
„Das neue Gebäudeenergiegesetz – GEG kompakt“ 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die BFW Landesverbände Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg 
und Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland laden gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der 
Kermi GmbH und der NFG - Netzwerk für Gebäudetechnik zu dem BFW Online-Seminar im Rah-
men des "Juristischer Dienstag – Technik“ zu dem Thema: 
 

„Das neue Gebäudeenergiegesetz – GEG kompakt“ 
 
am Dienstag, 16.03.2021 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
ein. 

 
Bereits am 01.11.2020 ist das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz-GEG) in Kraft ge-
treten. Der Gesetzgeber hat in diesem neuen Gesetz die Energieeinsparverordnung (EnEV), das 
Energieeinspargesetz (EnEG) und das erneuerbare Energien- und Wärmegesetz (EEWärmeG) zu-
sammengeführt. Mit 114 Paragrafen und 11 Anhängen wird auch das neue Gesetz keine wirkliche 
Vereinfachung bewirken. Energetische Themen spielen jedoch bereits heute im Wohnungsbau eine 
herausragende Rolle, die sich künftig noch verstärken wird. Deshalb müssen gerade die Praktiker 
sich mit den Neuerungen, die das Gebäudeenergiegesetz mitbringt, beschäftigen. 
Neu in dem Gesetz ist ein Quartiersansatz, sowie eine Innovationsklausel, die die Verfahren kom-
plexer machen. Auf Planer, Bauherrn und Bauträger kommen neue Aufgaben und Anforderungen 
zu. 
 
In dem Seminar erhalten Sie in komprimierter Form die wichtigsten Neuerungen vorgestellt. Es ist 
ausreichend Zeit eingeplant, um mit Teilnehmern und Referenten die Fragen aus der Praxis zu dis-
kutieren. Der Austausch mit Kollegen und nützliche Praxistipps runden das Seminar ab. 
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Wichtigste Themen des Online-Seminars werden sein: 
 
– Änderungen im GEG gegenüber EnEV, EEWärmeG und EnEG 
– Unterschiede der Rechenverfahren und deren Auswirkung 
– Abgrenzung von Wohn- zu Nichtwohngebäuden und Umgang mit gemischt genutzten Gebäuden 
– das niedrigste Energiegebäude als Anforderungsniveau 
– vereinfachte Rechen- und Nachweisverfahren für Wohn- und Nichtwohngebäude 
– Besonderheiten im Gebäudebestand 
– neue Anforderungen für Ausbau und Erweiterung 
– Nutzungspflicht für erneuerbare Energien und Berücksichtigung von Strom aus erneuerbaren  
   Energien – Betriebsverbot von Öl- und Kohleheizungen ab 2026 
– Änderungen bei Primärenergiefaktoren und Wärmenetzen 
– neue Betrachtung der Quartiere 
– die neue Innovationsklausel 
– Änderungen bei der Berechtigung zur Ausstellung von Energieausweisen 
– Übergangsvorschriften 

 
 
 
Referent:  

 
Dipl.-Phys. Klaus Lambrecht 
ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner, 
Rottenburg und Stuttgart 
Der Referent ist seit über 20 Jahren in der Praxis, Forschung und Lehre 
in der Energieplanung tätig. Er hat für das Umweltministerium Baden-
Württemberg die Sanierungsfahrpläne gemeinsam mit dem ifeu-Insti-
tut entwickelt und die „Studie zur Errichtung eines Qualitätskontroll-

systems für Energieausweise“ für das Bundesbauministerium erstellt. Darüber hinaus ist er in 
mehreren Forschungsprojekten zu EnEV, Wärmegesetzen, Normung und Förderprogrammen ak-
tiv. Zahlreiche Fachpublikationen und Lehrveranstaltungen, Lehraufträge an der Technischen 
Hochschule Köln und der Hochschule Rottenburg. Leitung des Deutschen Energieberatertags. 
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Teilnehmerkreis: 
 
Das Seminar richtet sich an Planer, Bauträger, Projektentwickler, Projekt- und Bauleiter von Bau-
trägern und Auftragnehmern, sowie an Architekten. 
 
Sie können das Seminar zu einem Preis von 25.- €, zuzüglich Umsatzsteuer, buchen. 
 
Die günstige Preisgestaltung ist uns durch die finanzielle Beteiligung unserer Mitveranstalter der 
Firmen Kermi GmbH und NFG – Netzwerk für Gebäudetechnik ermöglicht worden, wofür wir aus-
drücklich danken. 
 
 
Bitte melden Sie sich mit dem beigefügten Anmeldeformular an. Die Anmeldung erfolgt verbind-
lich. Anmeldeschluss ist der 08.03.2021. 
 
Bitte teilen Sie bei der Anmeldung mit, ob Sie einen Fortbildungsnachweis nach § 34 C Gewerbe-
ordnung benötigen. 
 
Stornierungen der Anmeldung vor Ablauf der Anmeldefrist sind gegen Zahlung einer pauschalen 
Bearbeitungsgebühr von 10.- € zuzüglich Umsatzsteuer möglich. Stornierungen nach Ablauf des 
Anmeldeschlusses lösen die vollen Seminargebühren aus. Im Verhinderungsfall kann ein Ersatzteil-
nehmer gestellt werden. 
 
Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 12 Teilnehmern. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmer-
zahl behält sich der BFW Landesverband die Absage des Seminars vor.  
 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie – bei Durchführung des Seminars – die Rechnung.  
Der Versand der Zugangsdaten zu dem BFW Online-Seminar erfolgt erst nach rechtzeitigem  
Zahlungseingang.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
RA Gerald Lipka 
- Geschäftsführer –  
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Rückantwort: Fax: 0711 / 870 380 - 29 oder 
E-Mail: info@bfw-bw.de oder info@bfw-hrs.de  

Tel: 0711/870380-0 oder 069/768 039 10 

 
 
ANMELDUNG 
 

Juristischer Dienstag-Technik 
BFW Online-Seminar 
in Kooperation mit der Kermi GmbH und der NFG – Netzwerk für Gebäudetechnik 
„Das neue Gebäudeenergiegesetz – GEG kompakt“ 

 
 

O Verbindliche Teilnahme zum BFW Online-Seminar, Dienstag, 16.03.2021 zum Preis von 25.- € 

 
 

…………………………………………..…………………………...………………… 
    Vor- und Zuname 
    Ich benötige einen Fortbildungsnachweis   
 

………………………………………….……………………………...……………… 
    E-Mail-Adresse 
    
 

…………………………………………..…………………………...………………… 
    Vor- und Zuname 
    Ich benötige einen Fortbildungsnachweis   
 

………………………………………….……………………………...……………… 
    E-Mail-Adresse 
 
 
 

                                         
………………………, den ………………. …            ………………….…………………...………………………… 
      Absender (Stempel / Unterschrift) 
 
Ihre Daten werden gespeichert zum Zweck dieser Abrechnung und um Sie künftig über Veranstaltungen und Aktivitäten 
des BFW Baden-Württemberg informieren zu können. Sie können die Speicherung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. 
Wenden Sie sich an die E-Mail-Adresse des BFW: info@bfw-bw.de oder info@bfw-hrs.de. Unter www.bfw-bw.de/daten-
schutz finden Sie die gesamte Datenschutzerklärung. Der Veranstalter sowie die Referenten werden über die Teilnehmer 
der Veranstaltung informiert und erhalten Ihre persönlichen Anmeldedaten. Sie können der Weitergabe Ihrer Daten an 
den Veranstalter sowie Referenten mit der Anmeldung formlos oder unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse bis 
sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn widersprechen.  
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